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 Vorwort

Ich freue mich, Ihnen die mittlerweile 5., aktualisierte Auflage dieses Buches 
zu präsentieren, denn all die strittigen Punkte und Diskussionen rund um 
das Thema »Einstufung und Begutachtung von Pflegebedürftigen« sind mir 
schon lange ein Anliegen. Dieses kompakte Buch kann zwar keine korrekte 
Einstufung garantieren, aber es soll Ihnen zeigen, welche Zusammenhänge 
es gibt, welche Notwendigkeiten, Abhängigkeiten und Erfordernisse sowie 
welche Rechte und Pflichten die Pflegebedürftigen haben.

Ziel dieses Buches ist es, die Einstufung besser vorzubereiten (denn das 
ist bereits die halbe Miete), die häufigsten Fehler bei der Begutachtung und 
Dokumentation aufzuzeigen sowie zu verdeutlichen, welche weiteren Fehler 
im Einstufungsmanagement und -verfahren unterlaufen können.

Ab dem 1. Januar 2017 wird komplett umgestellt: von Pflegestufen wird 
nicht mehr länger zu lesen sein, nun geht es um Pflegegrade. Damit ändert 
sich vieles: 
•	 der Prozess der Begutachtung
•	 die Errechnung des »Grades an Selbständigkeit«
•	 die Leistungen aus der Pflegeversicherung

Geblieben ist aber der Anspruch, dass eine Einstufung möglichst fehlerfrei, 
objektiv und korrekt sein hat. Denn es gibt keine guten und schlechten Pfle-
gegrade, sondern nur korrekte und nicht korrekte.

Wiesbaden, im Januar 2017 Jutta König

Hinweis
Der Duden empfiehlt die Schreibweise »selbstständig«. Leider haben die 
neuen Begutachtungs-Richtlinien darauf keine Rücksicht genommen, hier 
heißt es konsequent »selbständig«. Um Sie nicht zu verwirren, folgen wir in 
diesem Buch der Rechtschreibung der Begutachtungs-Richtlinien. Das ist 
zwar grammatikalisch falsch, aber einfacher für Sie.
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1 Das Verfahren

1.	Fehler:	 	 	Annahme,	der	Antrag	müsse	einer	Form	
entsprechen

Kein Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung bedarf einer bestimm-
ten Form. Man kann also schreiben, wie oder was man will. Hauptsache, 
es wird klar, was man möchte. So kann der Antrag lauten: »Ich bitte um 
Einstufung« oder »Ich bitte um Feststellung meines Pflegegrades« oder »Ich 
bitte um Feststellung der Pflegebedürftigkeit«. Oder formvollendet: »Hier-
mit bitte ich um Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI.«

Evtl. kommt auf dieses Schreiben hin ein Formvordruck der Pflegekasse, 
der vor der Begutachtung ausgefüllt werden soll (vgl. 2. Fehler).

2.	Fehler:	 	 	Annahme,	die	Vordrucke	der	Kasse	seien	korrekt

Die Vordrucke der Pflegekasse sind auszufüllen, denn der Versicherte hat 
eine Mitwirkungspflicht. Diese Pflicht betrifft aber nicht etwa eine Pflege-
einrichtung, sondern den Antragsteller selbst! Bei den Vordrucken sollten 
Sie aber genau hinsehen. Einige Formulare sind bei der Auflistung anre-
chenbarer Bereiche unvollständig. Das muss kein böser Wille sein, aber 
evtl. wird das, was auf dem Vordruck fehlt, später auch nicht berechnet. 
Was nicht angegeben wird, kann zumindest bei einer Aktenlagebegutach-
tung nicht angerechnet werden. 

Gelegentlich werden irreführende Fragen gestellt, welche die Einschrän-
kung des Pflegebedürftigen nicht korrekt abbilden. Lautet beispielsweise 
die Frage: »Kann der Versicherte selbständig essen oder wird dem Pflege-
bedürftigen das Essen gereicht?«, muss mit Nein geantwortet werden, wenn 
der Pflegebedürftige nur mit Anleitung sein Essen in den Mund nimmt. 
Selbständig sieht anders aus! Auch wenn er erst auf Aufforderung das Glas 
zum Munde führt, trinkt er nicht selbständig. Die Fragen in einem Bögen 
der Kassen oder des MDK »Kann der Versicherte allein essen?« lässt die 
Einschränkungen »überwiegend selbständig« (= 1 Punkt) und »überwie-
gend unselbständig« (= 2 Punkte) eher außen vor und das ist grundsätzlich 
nicht korrekt. 
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Tabelle 1 stellt alle anrechenbaren Verrichtungen der Grundpflege (am 
Modul 4: Selbstversorgung) dar. All diese Verrichtungen sind einzeln anre-
chenbar. Was in den Selbstauskunftsbögen der Kassen oder des MDK nicht 
aufgeführt ist, wird auch nicht berücksichtigt. 

Tabelle	1:	Modul	4,	Selbstversorgung	(=	Grundpflege)

Aktivität Punktwerte*

0 2 2 3

4.4.1 Waschen des vorderen Oberkörpers

4.4.2 Körperpflege im Bereich des Kopfs

4.4.3 Waschen des Intimbereichs 

4.4.4 Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare

4.4.5 An- und Auskleiden des Oberkörpers

4.4.6 An- und Auskleiden des Unterkörpers 

4.4.7  Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen 
von Getränken

4.4.8 Essen  □ nur Sonde

4.4.9 Trinken □ nur Sonde

4.4.10 Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls

4.4.11  Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang 
mit Dauerkatheter und Urostoma □ entfällt

4.4.12  Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang 
mit Stoma □ entfällt

* Punktwerte: 0 = selbständig 1 = überwiegend selbständig 2 = überwiegend unselbständig 
3 = unselbständig

3.	Fehler:	 	 	Annahme,	ein	Selbstauskunftsbogen	der	Kasse	
müsse	ausgefüllt	werden

Wenn ein Antrag bei der Pflegekasse eingeht, so senden einige Kassen direkt 
einen sogenannten »Selbstauskunftsbogen« zu. Wie im 2. Fehler schon ange-
deutet, hat die Einrichtung keine Mitwirkungspflicht, weder der ambulante 
Dienst noch die Pflegeeinrichtung. Lediglich der Versicherte selbst hat die 
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Pflicht zur Mitwirkung. Und wenn er diesen Bogen der Kasse oder mitunter 
auch des MDK nicht ausfüllen kann, bleibt der Bogen eben leer. Einige Kas-
sen oder MDK-Geschäftsstellen wollen die Dokumentation geschickt haben. 
Auch das machen Sie natürlich nicht: Kein Dokument verlässt das Haus. 

Die Kassen versuchen dann ggf. Druck aufzubauen. Sie behaupten, die 
Bearbeitungszeit würde sich verlängern. Oder sie schreiben die Einrichtung 
an und weisen darauf hin, dass die Einrichtung verpflichtet sei, mitzuwir-
ken. Natürlich findet sich in solchen Schreiben kein Hinweis darauf, in wel-
chem Gesetz stehen soll, dass die Einrichtung verpflichtet ist … 

Dann nennen einige Kassen (vermehrt habe ich das im nördlichen Baden-
Württemberg, der Kurpfalz, erlebt) als Hinweis § 18 SGB XI. Originalzitat 
aus einem Schreiben der AOK Mannheim: »Unsere Datenforderung stützt 
sich auf § 18 Abs. 5 SGB XI.« Ein Paragraf verleiht dem Schreiben natürlich 
zusätzlich Gewicht. Aber davon sollten Sie sich nicht beeindrucken lassen. 
Denn im § 18 SGB XI Abs. 5 heißt es: »(5) Die Pflege- und Krankenkassen 
sowie die Leistungserbringer sind verpflichtet, dem Medizinischen Dienst 
oder den von der Pflegekasse beauftragten Gutachtern die für die Begutach-
tung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.« Was 
sind nun aber »erforderliche Unterlagen«? Wer definiert das? 

Schauen Sie hier in den Begutachtungs-Richtlinien1 nach. Dort steht auf 
Seite 29 (»4.5.1 F 1.1 Pflegerelevante Fremdbefunde«): 

Vorliegende Befundberichte sind zu prüfen und auszuwerten, soweit sie 
Angaben über Schädigungen und Beeinträchtigungen der körperlichen, 
kognitiven oder psychischen Funktionen, die zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten führen können sowie zu 
gesundheitlich bedingten Belastungen und Anforderungen oder zu vorhan-
denen Ressourcen enthalten. 

Zu den Befundberichten gehören zum Beispiel
•	 Pflegedokumentationen, …«

Selbstverständlich stellen Sie dem Gutachter die Pflegedokumentation zur 
Verfügung. Zur Verfügung stellen bedeutet aber nicht, die Doku zu kopie-
ren und zuzuschicken!

1 MDS & GKV (2016). Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie zur 
pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch 
des Sozialgesetzbuches (Begutachtungs-Richtlinien – BRi) vom 15.04.2016
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2 DIe VorbereItung zur eInstufung

15.	Fehler:	 	 	Annahme,	man	müsse	Deutsch	können,	wenn	
der	Gutachter	zur	Begutachtung	kommt

Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Zuwanderungsland. Nicht jeder, der 
ins Land kommt, beherrscht die deutsche Sprache. Wer als Mensch mit 
Migrationshintergrund pflegebedürftig wird und einen Antrag bei seiner 
Pflegekasse stellt, wird aller Voraussicht nach nicht von einen Landsmann 
begutachtet. Das kann vorkommen, wäre aber eher Zufall. 

Nun ist es allerdings auch nicht so, dass ein ausländischer Pflegebedürf-
tiger einfach mit dem evtl. deutschen MDK-Gutachter klarkommen oder 
vorher Deutsch lernen muss. Bereits im Vorfeld soll und kann ein Mensch 
mit Migrationshintergrund eine Person seines Vertrauens hinzuziehen, die 
bei der Begutachtung die Übersetzung übernimmt. So steht auf Seite 21 
(»3.2.2.1 Ankündigung des Besuchs«): »Die antragstellende Person ist vorab 
durch den MDK zu informieren, dass sie sich bei Verständigungsschwierig-
keiten in der Amtssprache Unterstützung durch Angehörige, Bekannte mit 
ausreichenden Sprachkenntnissen oder durch eine Übersetzerin bzw. einen 
Übersetzer für den Zeitraum der Begutachtung heranziehen sollte. Dies 
kann z. B. im Rahmen der Terminankündigung durch Übersendung eines 
Flyers mit Informationen zur Begutachtung erfolgen. Die antragstellende 
Person hat sicherzustellen, dass eine Verständigung in der Amtssprache 
möglich ist.«

16.	Fehler:	 	 	Eine	Begutachtung	erfolgt	telefonisch	

Wir kennen seit Beginn der Pflegeversicherung im Jahr 1995 die persönliche 
Begutachtung vor Ort beim Pflegebedürftigen. Ebenso üblich ist die Akten-
lagebegutachtung, wenn eine persönliche Begutachtung nicht möglich ist, 
z. B. nach Versterben des Antragstellers, oder bei eindeutiger Aktenlage. 
Dass eine Begutachtung per Telefon stattfindet, ist gesetzlich ausgeschlos-
sen und findet auch in der Begutachtungs-Richtlinien keine Erwähnung. 
Da gibt es wie eh und je nur die Begutachtung als persönliche Begutachtung 
und in Einzelfällen als klare Ausnahme auch als Aktenlagebegutachtung. 
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So zu lesen auf Seite 22: »Wenn ausnahmsweise bereits aufgrund einer ein-
deutigen Aktenlage feststeht (siehe Kapitel 6.1.2),
•	 ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind,
•	 welcher Pflegegrad vorliegt und
•	 ob und in welchem Umfang geeignete primärpräventive therapeutische 

bzw. rehabilitative Leistungen in Betracht kommen,
kann die Begutachtung der antragstellenden Person bzw. der oder des Pfle-
gebedürftigen im Wohnbereich unterbleiben.«

Auf Seite 160 der BRi steht darüber hinaus: »Gutachten nach Aktenlage 
können in Fällen erstellt werden, in denen eine persönliche Untersuchung 
der antragstellenden Person im Wohnbereich
•	 nicht möglich ist (insbesondere, wenn die antragstellende Person vor der 

persönlichen Befunderhebung verstorben ist); 
•	 im Einzelfall nicht zumutbar ist, z. B. ggf. bei stationärer Hospizversor-

gung, ambulanter Palliativpflege. Die Entscheidung, auf den Hausbesuch 
zu verzichten, ist im Gutachten zu begründen; in diesen Fällen lassen 
sich von den betreuenden Einrichtungen und Personen detaillierte Infor-
mationen heranziehen.«

Etwas anderes als eine persönliche Begutachtung oder in Ausnahmefäl-
len die Aktenlagebegutachtung ist nicht zu akzeptieren. So wie es manche 
MDK-Geschäftsstellen sehen, z. B. der Bayrische MDK3, dass man den Pfle-
gebedürftigen oder die Pflegeeinrichtung anruft, um Auskünfte zu erhal-
ten, ist nicht akzeptabel. Wie man überhaupt auf eine solche Idee kommt, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Wer aber auf der anderen Seite am Telefon 
Auskunft gibt, hat ebenso wenig Verständnis verdient. Denn am Telefon 
gibt man schlicht weg niemanden Auskünfte über die einem anvertraute 
Person.

3 Seminar Aktenlagen Nachuntersuchung/Höherstufung, Winfried Fischer, Leiter Pflegebegutach-
tung, MDK Bayern Landespflegesatzkommission, 14. September 2016
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4 DIe fragen zur selbstänDIgkeIt 
unD zur hIlfe

34.	Fehler:	 	 	Annahme,	der	Hilfebedarf	in	der	bisherigen	
Form	sei	nicht	mehr	relevant

Alles, was wir bisher zur Einstufung wussten, ist seit dem 1. Januar 2017 
Wissen von gestern. Das Denken über die Hilfe eines Pflegebedürftigen 
und die dazugehörige Dokumentation müssen sich grundlegend ändern. 
Doch sind die Hilfearten tatsächlich nicht mehr relevant? Ganz so stimmt 
es nicht. 

Es ist zwar nicht mehr relevant, ob die Anleitung mehr wiegt als die 
Beaufsichtigung oder Teilübernahme und ob man das eine vom anderen 
gut unterscheiden kann. Aber der Hilfebedarf gibt jeweils über den Grad 
der Selbständigkeit Auskunft. Und die Frage zum Grad der Selbständigkeit 
ergibt nachher auch einen Punktwert, der in die Gesamtbewertung ein-
fließt. Ist jemand beispielsweise beim Trinken darauf angewiesen, dass ihn 
jemand erinnert, so trinkt diese Person nicht selbständig, sondern überwie-
gend selbständig und erhält somit einen Punkt bei Modul 4 (»Selbstversor-
gung«). 

35.	Fehler:	 	 	Annahme,	die	Beaufsichtigung	zähle	nicht	mehr

Da die bislang geltenden Hilfearten (Anleitung, Beaufsichtigung etc.) keine 
Gültigkeit mehr besitzen, denken einige, dass die Beaufsichtigung auch 
nicht mehr angerechnet werden kann. Das ist so nicht richtig. Menschen, 
die einen Beaufsichtigungsbedarf haben, sind nicht mehr selbständig. Wer 
aber nicht mehr selbständig ist, bekommt mindestens einen Punkt in den 
Modulen angerechnet. 

Beispiel: 
Wer eine Maßnahme nicht zu Ende führt und abbricht, benötigt Kon-

trolle, z. B. bei der Nahrungsaufnahme. Diese Kontrolle kann sich auch auf 
die sichere Durchführung einer Handlung beziehen, bspw. die Rasur und 
den Umgang mit den Utensilien. Dafür gibt es jeweils einen Punkt. Und 



Zwischen »selbständig« und »überwiegend selbständig« wird nicht klar unterschieden 41

diese Punkte gilt es zu sammeln, damit es mit dem Pflegegrad auch wirk-
lich klappt. 

In den Begutachtungs-Richtlinien wird auf Seite 38 unter der Überschrift 
»überwiegend selbständig« definiert: »Partielle Beaufsichtigung und Kon-
trolle meint die Überprüfung, ob die Abfolge einer Handlung eingehalten 
wird (ggf. unter Hinführung zu weiteren Teilschritten oder zur Vervoll-
ständigung) sowie die Kontrolle der korrekten und sicheren Durchführung. 
Hierzu gehört auch die Überprüfung, ob Absprachen eingehalten werden.«

36.	Fehler:	 	 	Wer	sich	allein	anziehen	kann,	gilt	als	
selbständig

Der Begriff der Selbständigkeit ist tatsächlich nicht selbsterklärend. Denn 
wer sich allein anzieht, ist noch lange nicht selbständig. Wenn der Pflegebe-
dürftige etwa nicht weiß, was er anziehen soll, dann ist er bereits nicht mehr 
selbständig. Damit ist nicht etwa die Entscheidungsschwäche gemeint, die 
wir alle manchmal vor dem Kleiderschrank an den Tag legen, wenn wir uns 
fragen: »Und was ziehe ich heute an?« Es geht hier um eine krankheitsbe-
dingte Unschlüssigkeit. Wer beispielsweise aufgrund kognitiver Schwächen 
nicht weiß, wie er sich im Winter adäquat kleidet, wer  – ohne personelle 
Hilfe – zu viel oder zu wenig anziehen würde, der ist nur noch überwiegend 
selbständig, auch wenn er sich die gerichtete Kleidung dann ohne Hilfe 
überzieht. 

Gemäß BRi, Seite 38, besteht eine überwiegende Selbständigkeit, wenn 
jemand Hilfe benötigt, weil etwa die Utensilien gerichtet werden müssen: 
»Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bedeutet, dass z. B. verschie-
dene Optionen zur Auswahl angeboten werden, die Person danach aber 
selbständig handelt.«

37.	Fehler:	 	 	Zwischen	»selbständig«	und	»überwiegend	
selbständig«	wird	nicht	klar	unterschieden

Wie im Fehler vorher beschrieben, ist eine Person, der Sie die Kleidung 
zurechtlegen müssen, nicht mehr »selbständig«, sondern nur noch »über-
wiegend selbständig«. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Sie beim 
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8 PflegeDokumentatIon 

82.	Fehler:	 	 	Diagnosen	werden	nicht	sortiert	und	gewichtet

Im häuslichen Bereich schildern die an der Begutachtung beteiligten 
Pflegepersonen/-kräfte die Liste der medizinischen Diagnosen nach bestem 
Wissen und Gewissen. In den meisten Pflegeeinrichtungen (ambulant und 
stationär) werden die medizinischen Diagnosen im Stammblatt vermerkt. 
Die Liste der Diagnosen wird im Laufe der Zeit meist länger, wenn sie regel-
mäßig aktualisiert wird. 

Wenn nun der Gutachter zur Begutachtung kommt, fragt er nach den 
Diagnosen. Werden diese einfach nur aufgezählt oder wird einfach das 
Stammblatt gezeigt, findet keine Sortierung der Diagnosen statt. Die Frage 
des Gutachters zielt auf die im Gutachten erfragten »Pflegebegründende 
Diagnosen« (vgl. Seite 34, BRi) ab. Diese Diagnosen sind im Gutachten ein-
zutragen und zwar nach Wertigkeit. Es ist nur Platz für zwei pflegebegrün-
dende Diagnosen, die anderen Diagnosen sind als weniger wichtig und rele-
vant anzusehen. 

Wenn nun ein Pflegebedürftiger sechs verschiedene Diagnosen hat, stellt 
sich die Frage, welche pflegebegründend sind und wer diese gewichtet. 

Da die Pflegeperson/-kraft sich am besten mit dem Pflegebedürftigen 
und seiner Situation auskennt, sollte sie auch das Ranking der Diagnosen 
vornehmen und es nicht dem Gutachter oder dem Zufall überlassen.

Denn das Gutachten geht nachher vom MDK zur Pflegekasse und dort 
wird der Pflegegrad vergeben. Zuvor macht der zuständige Sachbearbeiter 
noch eine sogenannte »Plausibilitätsprüfung«. Dazu gehört auch, dass der 
Sachbearbeiter nachsieht, welche Diagnosen vorliegen und ob ein Mensch 
mit diesen Diagnosen überhaupt einen solch hohen Pflegebedarf haben 
kann. 

Wenn nun der Pflegebedürftige sechs Diagnosen hat, sollten jene beiden 
als pflegebegründend in den Vordergrund gestellt werden, die den Hilfebe-
darf in der Pflege auslösen. Das sind in der Regel Erkrankungen des Zen-
tralnervensystems (z. B. demenzielle Erkrankung). An zweiter Stelle kann 
dann eine Erkrankung stehen, die den Körper und die Bewegung erheblich 
einschränkt (z. B. Parkinson oder Z. n. Schlaganfall mit Halbseitenläh-
mung).
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83.	Fehler:	 	 	Der	Leistungsnachweis	wird	zur	Ermittlung	
des Hilfebedarfs	herangezogen

In Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Bereich, wenn für die Pflege ein 
Pflegedienst hinzuzogen wurde, zeigt sich immer wieder das gleiche Bild: 
Die Pflegekräfte müssen einen Leistungs- oder Durchführungsnachweis 
führen und die Gutachter fragten zuerst nach diesem Nachweis. Die Pfle-
gekräfte legten den Nachweis vor und machten sich weder Gedanken über 
dieses Vorgehen noch fragten sie den Gutachter, wozu er diesen Nachweis 
eigentlich benötigte. In einem Durchführungs- oder Leistungsnachweis 
stehen immer nur geleistete Tätigkeiten, alles andere würde die Einrich-
tung/den ambulanten Dienst möglicherweise in Schwierigkeit bringen (vgl. 
76. Fehler). Also findet man in diesen Nachweisen ausschließlich das, was 
die Pflegekräfte in den letzten Tagen, Wochen und Monaten geleistet haben. 

Es geht in der Begutachtung aber nicht um das, was die Pflege leistet. Es 
geht einzig und allein um den Pflegebedarf des Versicherten, aufgrund sei-
ner Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und der Fähigkeiten. So auch in 
§ 14 SGB XI wie auch den BRi, Seite 35: »Maßgeblich für das Vorliegen von 
Pflegebedürftigkeit bei Erwachsenen sind gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den nachfolgenden sechs 
Bereichen …«

In einem Leistungsnachweis stehen aber weder ein Bedarf noch die 
Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten. 

84.	Fehler:	 	 	Die	Pflegedokumentation	wird	nicht	
angeschaut

Immer noch und immer wieder gibt es Gutachter, die sich die Pflegedoku-
mentation noch nicht einmal anschauen. Sie kommen zur Begutachtung, 
sehen sich den Pflegebedürftigen kurz an und sprechen mit den beteiligten 
Pflegepersonen/-kräften, dann sind sie fertig und gehen. 

Warum die Gutachter nicht in die Dokumentation sehen? Ich weiß es 
nicht genau. Aber Sie als beteiligte Pflegeperson/-kraft sollten das nicht 
hinnehmen. Die Pflegedokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Begutachtung. Sie muss, gemäß den Begutachtungs-Richtlinien, Seite 29, 
geprüft und ausgewertet werden:
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lIteratur

medizinischer Dienst des spitzenverbandes bund der krankenkassen e.V. 
(MDS) & GKV-Spitzenverband (2016). Richtlinien zum Verfahren zur 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkre-
tisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach dem Elften 
Buch des Sozialgesetzbuches (Begutachtungs-Richtlinien  – BRi) vom 
15.04.2016. Köln

zweites gesetz zur stärkung der pflegerischen Versorgung und zur ände-
rung weiterer Vorschriften (Zweitesflegestärkungsgesetz  – PSG II) vom 
21. Dezember 2015, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 
Teil I Nr. 54 ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2015

sozialgesetzbuch (SGB) – Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014) SGB 11 Aus-
fertigungsdatum: 26.05.1994, Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2b G v. 
18.7.2016 I 1710

strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 
1998 (BGBl. I S. 3322), das durch Artikel 5 Absatz 18 des Gesetzes vom 
10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) geändert worden ist. 
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Ohne richtigen Pflegegrad geht in der Pflege nichts mehr. Doch 
ausgerechnet bei der Einstufung sind Fehler häufig. Korrekturen 
kosten nicht nur wertvolle Zeit, sondern gefährden auch die ökono-
mische Grund lage der Dienstleister: Trotz angemessener Pflege 
werden Hilfeleistungen nicht bezahlt. 

Die 5., aktualisierte Auflage dieses Ratgebers hilft weiter: Der 
richtige Pflegegrad ist Ausgangspunkt für die Finanzierung –  
nur so kann entsprechende Pflege geleistet werden. Das ist für 
Pflegebedürftige wie Pflegende ein erstrebenswertes Ziel. 

Leicht verständlich, übersichtlich und strikt praxisorientiert vermit-
telt dieses Buch Sicherheit und Kompetenz für eine erfolgreiche 
Begutachtung. 
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